
Informationspflicht gemäß Artikel 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten des Umweltamtes des Landratsamtes Enzkreis  

Vorhaben 
Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren 

hier: Geplante Erweiterung des Steinbruchs in Kämpfelbach, Gemarkung Ersingen um 4,4 ha der 
Fa. Sämann Stein- und Kieswerke GmbH & Co. KG nach den §§ 4, 10, 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
Nr. Beschreibung Inhalt 
1. Pflichtinformationen 

1.1. Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen 

Landrat Bastian Rosenau 
Zähringerallee 3 
D - 75177 Pforzheim 
Tel.: 07231 308-0 
E-Mail: landratsamt@enzkreis.de 
Website: http://www.enzkreis.de/ 

1.2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten Rolf Oreans  
Landratsamt Enzkreis 
Zähringerallee 3 
D - 75177 Pforzheim 
Tel.: 07231 308-9291 
E-Mail: rolf.oreans@enzkreis.de 
Website: http://www.enzkreis.de/ 

1.3. Zweck der Verarbeitung und 
Rechtsgrundlage 

Durchführung des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens und Beteiligung der Öffentlichkeit mit der Möglichkeit 
zur Erhebung von Einwendungen nach §§ 10 BImSchG, 12 der 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) 
i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit e) DSGVO. Dies dient der Ermittlung der 
sachgerechten Bewertung der von dem Vorhaben berührten 
Belangen und der Auswirkungen auf die Schutzgüter nach § 1 
BImSchG. Die Daten werden ggf. an anderer Stelle im Wege 
der Amtshilfe nach § 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG) zur Durchführung des Beteiligungsverfahrens 
verarbeitet. 
Hinweis: Eine gesetzliche Verpflichtung zur Angabe von Name 
oder postalischer Adresse besteht nicht, es kann anonym 
Einwendungen erhoben werden, jedoch können sich ggf. 
Rechtsnachteile ergeben, z.B. wäre eine Rückantwort nicht 
möglich. 

1.4. Kategorien personenbezogener Daten, die 
verarbeitet werden 

Name, Anschrift, Kontaktdaten 

1.5. Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, wenn die 
personenbezogenen Daten regelmäßig 
weitergegeben werden 

Beteiligte Behörden, Widerspruchsbehörden, Gerichte, 
Akteneinsicht – soweit zulässig – durch Vorhabenträger, 
Umweltverbände, Rechtsanwaltskanzleien und andere sonstige 
Dritte 

1.6. Absicht der Übermittlung in ein 
Drittland/internationale Organisation sowie 
das Vorhandenseins oder Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission 

entfällt 

2. Für eine faire und transparente Verarbeitung notwendige Daten 

2.1 Dauer der Datenspeicherung oder Kriterien 
für die Festlegung der Dauer 

Es erfolgt grundsätzlich eine dauernde Aufbewahrung. 

2.2. Allgemeine Rechte der betroffenen Bürger 
bei Vorliegen der rechtlichen 
Voraussetzungen gegenüber des 
Landratsamtes Enzkreis: 

� Auskunft 
� Berichtigung 
� Löschung 
� Einschränkung der Verarbeitung 
� Widerspruchsrecht 

2.3. Bestehen eines Beschwerderechts 
gegenüber der Aufsichtsbehörde 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 
Königsstr. 10 a, 70173 Stuttgart oder Postfach 10 29 32, 70025 
Stuttgart, Deutschland 
Tel: 0711 / 615541-0, Fax: 0711 / 615541-15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 


